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Maut und Zölle.
Mit den übrigen Befreiungen war auch die Maut- und Zollfreiheit

(ab ommi exacricme et vexatione theloneariorum) verbunden. Zugleich mit
der Schenkung des großen Gutes wurde von Ottokar n, dem Kloster
auch die Mautfreiheit für Salz, Wein und alle Lebensmittel auf der
Donau zugestanden. Dadurch war das Kloster in der Lage, seine Sachen
zollfrei verfrachten zu können. Da aber von den Zufahrtstraßen und
„rechten" Wegen, von denen innerhalb des Klofterbesitzes einige bestimmt
nachgewiesen sind, manche durch Gebiete führten, die den benachbarten
Rittern oder Kerren gehörten, so suchte das Kloster schon frühzeitig auch
aus diesen die Mautfreiheit zu erlangen, worauf jedenfalls die erfolgte
Mautbefreiung des Johann von Michelsberg zurückzuführen ist. Die
dadurch dem Kloster erteilte Mautbefreiung auf den Gütern des Johann
von Welefchin wurde von seinen Nachfolgern im Besitze dieser Herrschaft
wiederholt bestätigt.') Mit der Schenkung Kirzos von Klingenberg war
die früher in Mautstatt gewesene, später aber nach Unterwuldau verlegte
Mautstätte nicht an das Kloster übergegangen, wohl deshalb, weil die
Maut zu jener Zeit noch dem Könige von Böhmen gehörte. Da es
den Goldenkroner Mönchen nicht angenehm gewesen sein kann, eine so

wichtige Mautstätte auf der Straße von Oberösterreich nach Böhmen nicht
in ihrem Besitze zu haben, unternahmen sie auch wiederholt den Versuch,
die Maut vom König übertragen zu bekommen. Es gelang ihnen auch
im Jahre 1349. Karl IV. verlieh dem Kloster Goldenkron die Mautfreiheit
in Kirzaw, dem heutigen Unterwuldau, mit allen Rechten und Einkünften.
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«Die fleißigen Arbeiten der beiden im Kriege gefallenen Professoren
Reininger: „Die Organisation der Grundherrschaft des Stiftes Goldenkron",
und Franz: „Zur Geschichte der Mitigonen und ihrer Besitzungen in
Südböhmen", wurden gleich nach ihrer Vorlage im historischen Seminare
vom Gefertigten eingehend besprochen und hiebei die vor späterer eventueller
Drucklegung nötigen Verbesserungen namhaft gemacht. Einige der letzteren
sind tatsächlich vorgenommen worden, ob aber alle, ließe sich nur bei
gründlicher Durchsicht beider Arbeiten, wozu dem Gefertigten gegenwärtig
die Zeit fehlt, feststellen.

Prag, 13. Mai 1920.
Dr. Emil W e r u n s k y,

Professor der Geschichte an der deutschen liutoerfität in Prag."
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